
363 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (VI.G.P. ). 

8. 6. 1951. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1951 
über die Änderung und Ergänzung' gesetz
licher Vorschriften auf dem Gebiet des ge
werblichen Rechtsschutzes (Gewerbl. Rechts-

schutz-Novelle 1951). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Patentgesetz 1950, BGBL Nr. 128, wird 
wie folgt geändert und ergänzt: 

1. Im § 4 Abs. 1 entfallen im dritten Satz nach 
den Worten "Gegenstand 'eines Patentes" die 
'Worte "oder Privilegiums" . 

2. § 6 Abs. 1 ~und 4 lauten: 
,,(1) Der Urheber einer Erfindung hat einen 

Anspruch, als Erfinder genannt zu werden. 
(4) Der Antrag kann sowohl vom Urheber als 

auch vom Anmelder oder vom Patentinhaber 
gestellt werden. Sind zur Stellung des Antrages 
mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der 
Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam 
gestellt wird, der Antragsteller die Zustimmung 
der übrigen Berechtigten nachzuweisen. Soll ein 
anderer als der bereits als Erfinder Genannte 
neben diesem oder an seiner Stelle als Erfinder 
genannt werden,' so ist auch die Zustimmung des 
bisher als Erfinde'r Genannten nachzuweisen." 

3. Im § 28 Abs.J Z.2 entfallen die Worte 
"oder Privilegiums". 

4. § 31 c Abs.4 zweiter Satz lautet: 
"Dies gilt nicht in den Fällen, in denen der Tag 

des Einlangens der Eingabe beim Patentamt 
maßgebend ist (§ 58 Abs.l und § 85 a Abs.3)." 

5. § 47 lautet: 
,;§ 47. Die Zustellung der Ausfertigungen des 

Patentamtes erfolgt von Amts wegen durch 
Organe des Patentamtes oder durch die Post. Im 
übrigen finden, soweit im § 47 a _nicht etwas. 
anderes bestimmt wird, die Vorschriften der 
§§ 22 bis 31 A VG. 1950 Anwendung." 
, 6. Die überschrift zu § 47 a entfällt. 

7. § 47 a lautet: 
,,§ 47 a. (1) Hinsichtlich einer Eingabe meh

rerer Personen, die nicht alle im Inland wohnen, 
gilt,., solange sie keinen gemeinsamen Vertreter 
oder Zustellungsbevollmächtigten namhaft ge-

macht haben, derjenige von den im Inland woh
nenden Beteiligten, dessen Unterschrift an erster 
Stelle steht, als gemeinsamer Zustellungsbevoll
mächtigter. 

'(2) ~Dem Zustellungsbevollmächtigten sind so 
viele Ausfertigungen zuzustellen, als Beteiligte 
vorhanden sind. 

(3) Mit der Zustellung der Ausfertigungen an 
den Zustellungsbevollmächtigten gilt die Zustel- . 
lung als an alle Beteiligten vollzogen. 

(4) Der Zustellungsbevollmächtigte hat, wenn 
nicht durch Vereinbarung etwas anderes be
stimmt wird, die empfangenen Schriftstücke ,den 
Beteiligten jeweils ohne Aufschub zu über
senden." 

8. Im § 58 Abs.l wird nach dem ersten Satz 
eingefügt: 

"Der Einspruch m~ß spätestens am letzten 
Tag der Frist im Patentamt eingelangt sein." 

9. § 58 Abs. 2 Z. 2 lautet: 

,,2. daß die Erfindung ganz oder teilweise be
reits Gegenstand eines Patentes oder einer in 
Verhandlung befindlichen und zur Patentertei
lung führenden früheren Anm'eldung ist." 

10. § 85 a Abs.2 Z.2 lautet: 

,,2. wegen Versäumung der Frjst für die Nach
holung der Kußerung auf den Vorbescheid (§ 55 
Abs. 4), der Frist für den Einspruch (§ 58 Abs. 1) 
und der Frist für die Beschwerde des Ein
sprechers (§ 63 Abs. 1);" 

11. Dem § 85 a wird als Abs. 3 angefügt: 

,,(3) In die Frist zur Abgabe einer Prioritäts
erklärung, zu deren Berichtigung oder zur Vor
lage der Prioritätsbelege (§ 54 b Abs. 3) ist eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nur 
zulässig, wenn der Antrag, unbeschadet der für 
die AntragsteIlung gemäß § 85 c geltenden 
Fristen, spätestens am Tage vor der Bekannt
machung (§ 57) im Patentamt eingelangt ist. 
Mit der Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt 
ein allenfalls bereits erlassener BekanntmaChungs
beschluß (§ 57) oder Zurückweisungsbeschluß 
(§ 56) außer Kraft." 

12. Im § 85 c Abs. 1 tritt an Stelle des Wortes 
"sechs" das Wort "zwölf". 
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Artikel H. 

Das Patentanwalts-Gesetz 1950, BGBL Nr. 128, 
wird wie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 3 entfällt. 

Artikel III. 

Das Patentschutz-überleitungsgesetz 1950, 
BGBL Nr. 128, wird wie folgt geändert und er
gänzt: 

1. § 2 Abs. 3 entfällt. 

2. Im § 4 Abs. 1 Z. 2 lit. c tritt nach den Wor
ten "spätestens binnen" an Stelle des Wortes 
"sechs" das Wort "zwölf". 

3. An Stelle des zweiten Satzes des § 14 Abs.2 
Z. 1 treten folgende Sätze: 

"Gewähren andere Staaten österreichischen 
Staatsbürgern oder jenen Personen, die ihren 
Wohnsitz (Sitz) in Osterreich haben,' in dieser 
Beziehung eine weitergehende Begünstigung, so 
ist die Frist für die Angehörigen dieser Staaten 
in demselben Ausmaß, höchstens jedoch bis zu 
dem im § 9 Abs.2 bezeichneten Zeitpunkt ver
längert. Innerhalb derselben Frist kann die Be
richtigung der Prioritätserklärung beantragt 
werden. Durch eine Kundmachung des Bundes
ministeriums für Handel und Wiederaufbau im 
Bundesgesetzblatt wird festgestellt, inwieweit 
danach die Frist zugunsten der Angehörigen 
anderer Staaten verlängert ist." 

4. An Stelle des ersten Satzes des § 15 Abs.3 
treten folgende Sätze: 

"Der Inhaber des wiederhergestellten Rechtes 
hat Anspruch auf eine Vergütung für das Recht 
der Weiterbenützung. Die Höhe der Vergütung 
wird auf Antrag vom Patentamt festgesetzt." 

5. Dem § 15 wird als Abs.4 angefügt: 

,,(4) Die Bestim~ungen des Abs. 3 werden .zu
gunsten VOl} Ausländern nur bei Vorliegen der 
Gegenseitigkeit angewendet." 

6. § 18 Abs. 4 lautet: 
,,(4) Fehlt bei der Einb,ringung des Antrages 

der Nachweis der Gebührenzahlung, so ist der 
Antrag zurückzuweisen. Eine Rückzahlung der 
mit dem Antrag nach § 6 Abs. 1 Z.2, § 7 Abs. 1 
und § 8 Abs. 1 und 2 zu entrichtenden Gebühreri 
findet nicht statt. über eine Rückzahlung der 
mit dem Antrag nach § 6 Abs.l Z.l zu ent
richtenden Gebühren entscheidet das Patentamt 
nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung 
der besonderen Verhältnisse des Einzelfalles." 

Artikel IV. 

Das Markenschutzgesetz, BGBL Nr. 20611947, 
wird wie folgt geänd~rt und ergänzt: 

J. Im § 3 Abs. 1 Z. 1 tritt am Ende der lit. c 
an Stelle des Stric.~punktes ein Beistrich. 

2. Dem § 3 Abs. 1 Z. 1 wird als lit. dangefügt; 
"d) aus Zeichen internationaler Organisationen, 

denen Osterreichals Mitglied angehört, 
sofern das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau den Ausschluß von der 
Registrierung· durch Verordnung festsetzt. 
In der Verordnung ist das Zeichen be
stimmt zu kennzeichnen; besteht es nicht 
bloß in Zahlen; Buchstaben oder Worten, 
so ist in die Verordnung eine Darstellung 
der amtlichen Ausführungsform des Zei
chens aufzunehmen;" 

3. Im.§ 4 treten an Stelle der Zitierung ,,[§ 3, . 
Abs. (1), Z . .1, Buchstabe bund c]" die Worte 
"oder ein Zeichen einer internationalen Organi
sation (§ 3 Abs. 1 Z. 1 lit. b bis d)". 

4. Im § 4 ä Abs.l treten an Stelle der Worte 
"Fahne oder ein anderes Hoheitszeichen [§ 3, 
Abs. (1), Z. 1, Buchstabe b]" die Worte "Fahne, 
ein anderes Hoheitszeichen oder .ein Zeichen 
einer internationalen Organisation (§ 3 Abs. 1 
Z. 1 lit. bund d)". 

5. Im § 4 a Abs. 3 tritt an Stelle des Betrages 
von 500 S der Betrag von 1000 S. 

6. § 4 blautet: 
,,§ 4 b. Die Bestimmungen des § 3 Abs. 1 Z. 1 

lit. b bis d lind der §§ 4 und 4 a, soweit sich 
diese auf Auszeichnungen, Wappen, Fahnen und 
andere Hoheitszeichen, auf Prüfungs- und Ge
währzeichen sowie auf Zeichen internationaler 
Orga~isationen beziehen, finden auch auf Nach
ahmungen Anwendung, die der amtlichen Aus
führungsform der Auszeichnung oder des Zei~ 
chens ähnlich (§ 11 a) sind. Befugt geführte Aus
zeichnungen und Zeichen der im § 3 Abs. 1 Z. 1 
lit. b bis d bezeichneten Art können jedoch· auch 
dann, wenn sie anderen derartigen Auszeichnun
gen oder Zeichen ähnlich (§ 11 a) sind, Bestand
teile von Marken bilden (§ 4) und zur Bezeich
nung von Waren gebraucht werden (§ 4 a)." 

7. § 11 b entfällt. 
8. Im§ 14 Abs.·1 treten an Stelle der Worte 

. "der vom Patentamt· bestimmte Beamte" die 
Worte "das Patentamt". 

9. § 15 Abs.2entfällt. 
10. Im § 16 Abs.4 entfallen die Worte "beim 

Patentamt oder zur überweisung an dieses. bei 
einer Postanstalt des Inlandes". 

11. § 18 lautet: 
. ,,§ 18. (1) Jede Markenanmeldung wird auf 
Gesetzmäßigkeit geprüft. 

(2) Ergibt diese Prüfung, daß? gegen die Zu-· 
lässigkeit der Registrierung der Marke Bedenken 
qestehen, so wird der Anmelder mit Vorbescheid 
aufgefordert,' sich binnen einer bestimmten Frist 
zu äußern. Gegen diesen Vorbescheid findet eine 
abgesonderte Beschwerde nicht statt. Wird nach 
rechtzeitigem Einlangen der Äußerung oder nach 
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Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Regi
strierung festgestellt, so wird die Markenanmel
dung mit Beschluß abgewiesen. Wird jedoch 
deren Zulässigkeit festgestellt, so wird nach 
Prüfung aUf Ähnlichkeit (§ 18 a) und nach Ein
langen der Druckkostengebühr (§ 18 b) die Re-
gisirierung beschlossen." . 

12. Nach § 18 werden als§§ 18 abis 18 c ein
gefügt: 

,,§ 18 a. (1) Jede Markenanmeldung wird fer
ner ,.einer -Prüfung .in der Richtung unt.erzogen, 
ob' sie mit einer für dieselben oder für gleich
artige Waren früher angemeldeten, noch zu 
Recht bestehenden oder noch nieht registrierten 
Marke gleich oder ähnlich (§ 11 a) ist; 

(2) Wird festgestellt, daß gleiche oder ähn:liche 
Marken vorliegen, so 'wird,der Anmelder der 
Marke mit . dem Hinweis benachrichtigt, daß 
diese im Falle der Zulässigkeit (§ 18 Abs. 2) re
gistriert werden wird, wenn er nicht innerhalb 
einer bestimmten Frist die ,Anmeldung zurück
zieht oder das Warenverzeichnis einschränkt. 

§ 18 b. Die Druckkostengebühr für die Ver-. 
öffentlichung der Marke im österreichischen 
Markenanzeiger ist nach' Abschluß der Prüfung 
auf Gesetzmäßigkeit und Ähn'lichkeit auf Auf
forderung innerhalb einer bestimmten Frist ein
zuzahlen. Unterbleibt· die Einzahlurtg der Druck
kostengebühr, so wird die Markenanmeldung 
mit Beschluß abgewiesen. 

'§ 18 c. (1) Nach Regist~ierung der Marke wer
den ·die Inhaber der in § 18 a Abs. 2 bezeichneten 
gleichen oder ähnlichen Marken (~arkenanmel
dungen) benachrichtigt. 

(2) Durch diese Benachrichtigung wird einer 
allfälligen Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung 
des Patentamtes nicht vorgegriffen. Auch ist für 
eine solche ~ntscheidung das Unterbleiben der 
Benachrichtigung belanglos." 

13. § 21 Abs. 1 lit. d entfällt. 
14. Im. § 22 tritt an Stelle des Wortes "regi

strierten" das Wort "angemeldeten". 
15. Im.§ 22 d tritt an Stelle des Wortes "Ein

reichung" das Wort "Registrierung". 
16. § 22 j Abs. 2 entfällt; Abs. 3 erhält die Be-

zeichnung Abs. 2. . 
17. § 221 Abs. 1 erster Satz lautet: 
"Im übrigen finden auf das Verfahren in den 

Angelegenheiten des Markenschutzes die Bestim
mungen der §§ 31 abis 31 d, 39 a, 42, 46, 47, 
47 a, 67 bis 85, 86 bis 89, 116 Abs.3 und 4 und 
116 a Patentgesetz 1950 mit der im Abs. 2 an
geführten Änderung sinngemäß Anwendung." 

18. Dem § 22 lAbs. 2 wird angefügt: "An
erkennt der Belangte noch vor Beginn der 
mündlichen Verhandlung den Anspruch des 
Antragstellers, so kann die Nichtigkeitsabteilung 
auCh. ohne mündliche Verhandlung über den 
Antrag entscheiden." 

3 

1 9. § 22 lAbs. 3 e~tfällt; Abs. 4 erhält die Be
zeichnung Abs. 3. 

20. Im § 23 Abs. 1 -tritt an Stelle des Betrages 
von 25.000 S jedesmal der Betrag von 50.000 S. 

21. Im § 27 Abs. 3 tritt an Stelle des Betrages 
von 20.000 S der Betrag von 40.000 S. 

22. Im § 31 tritt an Stelle des Betrages, von 
500 S der Betrag von 1000 S. . 

23. Im § 32 Abs.3 entfallen die Worte "und 
bei der Erneuerung der Registrierung". 

Artikel V. 

Das. Markenschutz-überleitungsgesetz, BGBl. 
Nr. 115/1947, wird wie folgt geändert und er
gänzt: 

1. § 2 Abs. 3 entfällt. 
2. Im § 4 Abs. 1 Z. 1 treten an .stelle der 

Worte ,,[§ 18, Abs. (4), des Markenschutz
gesetzes]" die Worte ,,(§§ 18 a und 18 c Marken-
schutzgesetz)". . 

3. Im § 4 Abs. 1 Z. 3 tritt nach den Worten 
"spätestens binnen" an Stelle des Wortes "sechs" 
das Wort "zwölf". 

·4. Im § 11 Abs. 2 Z. 1 entfallen die Worte 
"bei Anmeldungen, die nach dem 18. Oktober 
1945 und vor der Kundmachung dieses Gesetzes 
erfolgt sind, innerhalb der Frist von sechs 
Monaten nach. der Kundmachung dieses Gesetzes, 
beiaHen übrigen Anmeldungen"~ 

5. NaclJ Abschnitt IV wird als Abschnitt V 
eingefüg.t: 

"V. 
Internationale Marken. 

§ 17 a. (1) Durch Verordnung kann bestimmt 
werden, daß die Erneuerung von im Sinn des 
Madrider Abkommens vom 14. April 1891, be
treffend die internationale Registrierung von 
Fabriks- oder Handelsmarken, BGBl. Nr. 8/1948, 
registrierten Fabriks- oder Handelsmarken be
stimmter Ursprungsländer, deren normale 
Schutzdauer zwischen dem 1. Juli 1944 und dem 
31. Dezember 1950 geendigt hat, auf den Zeit
punkt des Ablaufes der normalen Schutzdauer 
zurüGkwirkt, wenn die Erneuerung bis zu einem 
in der Verordnung festzusetzenden Tag vor
genommen wird. Bereits erlassene Beschlüsse, 
wonach einer solchen Marke der Schutz nur vom 
Zeitpunkt der Erneuerung an. gewährt, wurde, 
treten außer Kraft. 

(2) Die Verordnung kann diese Begünstigungen 
jedoch nur zuerkennen, wenn und insoweit das 
betreffende Land für die Erneuerung der Regi
strierung internationaler Marken, für welche 
österreich Ursprungsland ist, gleiche Begünsti
gungen gewährt. 

(3) Zwischen Ablauf der normalen Schutzdauer 
und der Erneuerung der Marke gesetite Hand~ 
lungen können, unbeschadet der im Abs. 1 vor
gesehenen Rückwirkung, als Eingriffshandlungen 
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gegen die Marke weder zivil- -noch strafrechtlich 
verfolgt werden." , , 

6. Die bisherigen Abschnitte V· und VI er
halten die Bezeichnung VI und VII. 

Artikel VI. 

Das Bundesgesetz vom 16. Juli 1925, BGBl. 
Nr. 244, über die Vel;tretungsbefugnis der 
Patentanwälte und über das Verbot der Winkel
schreibereiauf dem Gebiete desgewe.rblichen. 
Rechtsschutzes wird wie folgt geändert: 

Im § 1 entfällt Z. 2; an deren Stelle treten 
als Z. 2. und 3: 

,,2. in allen Angelegenheiten des Marken
schutzes vor dem Patentamt und vor dem 
Patentgerichtshof ; 

3. in den außerstreitigen Angelegenheiten des 
Musterschutzes mit Ausschluß .. der Vertretung 
vor dem Verwaltungsgerichtshof. " 

Artikel VII. 

Das Musterschutzgesetz, BGBl. Nr. 118 vom 
Jahre 1928, wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. Im ersten Satz des § 5 Abs. 1 treten an 
Stelle der Worte "bei der Kammer für Handel, 
Gewerbe und Industrie" die Worte "in zwei 
Stücken . bei der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft" und im zweiten Satz an Stelle der 
Worte "Kammer für Handel, Gew~rbe und 
Industrie" die Worte "Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft". 

2. I~ § .5 Abs. 3, § 23 und § 24 treten an 
Stelle der Worte "Kammer für Handel, Gewerbe 
und Industrie" die Worte "Kammer der gewerb
lichen Wirtschaft". 

3. Im § 5. A bs. 6 treten an Stelle der Worte 
"zwei Exemplare überreicht, so sind die obigen 
Angaben auf dem Duplikate" die Worte ,;drei 
Stücken überreicht, so sind die obigen Angaben 
auf dem Drittstück". 

4. Nach § 5 wird als § 5 a eingefügt: 
,,§ 5 a. (1) Beim Patentamt wird ein Zentral

musterarchiv geführt, das je ein Zweitstück der 
bei den Kammern der gewerblichen Wirtschaft 
hinterlegten Muster aufzunehmen und zu ver
wahren hat. 

(2) Die näheren Bestimmungen trifft. das· Bun
desministerium für Handel und Wiederaufbau 
durch Verordnung." 

5. Im § 24 tritt an Stelle des Wortes "Dupli
kates" das Wort "Drittstückes". 

Artikel VIII. 

§ 4 Musterschutzrechtsnovelle 1947, BGBl. 
Nr. 124; tritt außer Kraft. 

Artikel IX. 

Das Bundesgesetz vom 20. Februar 1924, 
BGBl. Nr. 56, über die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand auf dem Gebiete des gewerblichen 
Rechtsschutzes wird wie folgt geändert: 

Im § 3 Abs. 1 . tritt an Stelle des Wortes 
"sechs" das Wort "zwölf" .. 

Artikel X. 

§ 1 Abs. 5' Unionsbeitrittsgesetz, BGBl. 
Nr. 119 vom Jahre 1928, tritt außer Kraft. 

~. Artikel XI. . 

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist das 
Bundesministerium für Handel und Wiederauf
bau betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Die am gewerblichen Rechtsschutz interessier
ten Kreise haben schon bei ,verschiedenen Ge
legenheiten eine Knderungbzw. Ergänzung 
einiger auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts
schutzes bestehender gesetzlicher Vorschriften 
angeregt. Die gegenständliche Vorlage trägt 
diesen Wünschen in mehrfacher Hinsicht Rech
nung. Auß~rdem hat sich aus den Bedürfnissen 
der Praxis des Patentamtes heraus die Not
wendigkeit zu verschiedenen Knderungen bzw. 
Ergänzungen desPatentgesetzes, des Marken
schutzgesetzes und der dazugehörigen Neben
gesetze ergeben. Schließlich wurde die Gelegen
heit wahrgenommen, einige legistische Unzuläng
lichkeiten auszumerzen bzw. eine klarere 
Fassung einzelner Gesetzesbestimmungen' her
beizuführen. 

Zu Art. I Z. 1, 3 und 9. 

Die Anführung der Privilegien (privilegierten 
Erfindung) im § 4 Abs. 1, § 28 Abs. 1 Z. 2 und 
§ 58 Abs. 1, konnte entfallen, da es aufred1te 
Privilegien nicht mehr gibt. 

Im übrigen wurde der Einspruchsgrund des 
§ 58 Abs. 2 Z. 2 mit der Bestimmung des § 4 
Abs. 1 in übereinstimmung, gebracht. 

Zu Art. I Z. 2. 

Das geltende Pat~ntgesetz stattet die Erfinder
ehre dadurch mit Rechtsschutz aus, daß dem 
Urheber ein persönlicher Rechtsanspruch ein
geräumt wird, als Erfinder genannt zu werden. 
Gemäß § 6 Abs. 1 hat aber nur der Urheber 
einen Anspruch auf Erfindernennung, der 
n ich t 'Anmelder oder Inhaber des Patentes ist, 
da: gemäß §, 4 Abs. 1 ohnehin bis zum Beweis 
des Gegenteils der Erstanmelder als Urheber der 
Erfindung angesehen wird. Diese BestiIl1mung 
steht im Widerspruch zu Art. 4ta des, Pariser 
Unionsvertrages, BGBl. Nr. 7/1948, wonach 
je der Erfinder das Recht auf Nennung als Er
finder hat. Um diesen Widerspruch zu beseiti
gen, werden im § 6 Abs. 1 die Worte "der nicht 
Anmelder oder Inhaber des Patentes ist", weg-
gelassen. ' 

Diese im Hinblick auf Art. 4ter durchgeführte 
Änderung des '§ 6 Abs. 1 bedingt auch eine 
Knderung des § 6 Abs. 4, der in übereinstim
mung mit der bisherigen Fassung des § 6 Abs. 1 
darauf abgestimmt war, daß der Anmelder oder 
Inhaber nicht als Erfinder genannt ,werden 
konnte. 

Besondere Formvorschriften für den Nachweis 
der im' § 6 Abs. 4 erforderlichen' Zustimmung 
sind nicht in Aussicht genommen. Der Nachweis 
wird daher weiterhin in der bisher üblichen 
Weise erbracht werden können. 

/ 

iu Art. I Z. 4, 8 und 11. ' 

Wegen der Bestimmung des neuen Abs. 3 des 
§ 85 a, wonad1 der Antrag auf Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand spätestens am ~ag vor der 
Bekanntmachung im Patentamt ein g e l'a n g t 
sein muß, war im 2.' Satz neben dem bisherigen 
Hinweis auf § 58 (Einspruch) auch ein Hinweis 
auf § 85 a aufzunehmen. 

Zu Art. I Z. 5~ 

Im § 47 Abs. 1 wurde der Ausdruck "Boten" 
durch den heute gebräuchlichen Ausdruck 
"Organe" ersetzt. 

Abgesehen von § 47 enthält das Patentgesetz 
keine Bestimmung über Ort und Art der Zu
stellung. Die Ausführungsbestimmungen zu§ 47 
waren nach dem Motivenbericht einer Verord
nungvorbehalten worden, die aber niemals er
lassen wurde. Diese Lücke machte sich vielfach 
unangenehm bemerkbar und hat, unter anderem, 
bereits im Jahre 1923 zu einer Ergänzung der 
Bestimmungen über die Zustellungen des Patent
amtes geführt. 

Durch § 1 der Verordnung, BGBl. Nr. 112/ 
1947, wurde angeordnet, daß "die amtlich!!n 
Briefsendungen der Dienststellen des Bundes ... 
den Zustellungsvorschriften der Zivilprozeß
ordnung und des Allgemeinen Verwaltungs
verfahrensgesetzes unterliegen". Diese Tatsache 
läßt es noch wünschenswerter erscheinen, die An
wendbarkeit der Zustellungsvorschriften eines 
der beiden Gesetze auch für da~ patentam:tliche 
Verfahren verbindlich vorzuschreiben. Die das 
Zustellungswesen regelnden §§ 87 bis 122 der 
ZPO. enthalten aber eine ganze Reihe von 
Normen, die, auf das Verfahren' vor den Ge
rid1ten abgestellt, beim Patentamt nicht anwend
bar sind. In dieser Beziehung fügen sich die 
allgemein gehaltenen Bestimmungen der §§ 22' 
bis 31 AVG. bei weitem besser dem patentamt
lichen Verfahren ein. Da jedoch einzelne Bestim
mungen audl des A VG. im Patentwesen nicht 
anwendbar sind bzw. das A VG. nicht allen Be
dürfnissen des Patentverfahrens gerecht wird, 
werden in den §§ 47 und 47 a einzelne bisherige 
Bestimmungen über die Zustellung beibehalten. 

Mit der weitgehenden Anpassung an die Zu
stellungsvorschriften des AVG. 1950 wird daher 
ein erster Schritt auf dem Weg zur Vereinheit
lichung derVerfahrensvorschriften im Sinn der 
geplanten Verwaltungsreform getan. 

Durch den Hinweis auf die Bestimmungen 
des A VG. wird § 47 Abs. 2 hinfällig, da die bei
den dort angeführten Tatbestände ohnedies in 
den §§ 27 und 28 AVG. geregelt sind. 

Zu Art. I Z. 6 und 7. 

Das AVG. schreibt im§ 26 Abs. 2 vor, daß 
bei einer von mehreren Beteiligten eingebrachten 
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Eingabe im Zweifel derjenige, dessen Unter
schrift an erster Stelle steht, als gemeinsamer 
Zustellungsbevollmächtigter gilt. Diese Bestim
mung steht im Widerspruch zum bisherigen 
§ 47 a Abs. 1, wonach der in der Eingabe an 
erster Stelle genannte Beteiligte als Zustellungs
bevollmächtigter zu gelten hat. Aus Gründen der 
Vereinheitlichung ist es zweckmäßig, zur Rege
lung des A VG., die sich bisher durchaus bewährt 
hat, überzugehen. Die neue Fassung des 
§ 47 a Abs. 1 bezieht sich jedoch nur auf jene 
Fälle, in denen nicht alle Beteiligten im Inland 
wohnen. 

§ 47 a Abs. 2 bis 4 bezieht sich nicht nur auf 
den Zustellungsbevollmächtigten des § 47 a, 
sondern auch auf den Zustellungsbev\ollmächtig
ten im Sinne des § 26 A VG. 

Da auch die rezipierten Bestimmungen des 
A VG. Vorschriften über den Zustellungsbevoll
mächtigten enthalten, war es angezeigt, die 
überschrift zu § 47 a entfallen zu lassen. 

'Zu Art. I Z. 10 und 11. 

Im bisherigen § 85 a Abs. 2 .Z. 2 wurde be
stimmt, daß eine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand wegen Versäumung, der Frist zur 
Geltendmachung der Prioritäten, zu deren Be-' 
richtigung und zur Vorlage der Prioritätsbelege 
unzulässig ist. Diese Bestimmung wurde seiner
zeit in das Gesetz aufgenommen, um einer Ver
schleppung des Verfahrens nach Möglichkeit vor
zubeugen. Es hat sich jedodl gezeigt, daß dieser 
Ausschluß der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand' für die Anmelder eine große Härte be
deutet. Gerade bei Anmeldungen aus dem Aus
land können auch bei Aufwand größter Sorg
falt Ereignisse eintreten, die eine Wiederein
setzung in den vorigen Stand rechtfertigen. Es 
wurde daher die AusnahmebestimmuJ.?g des 
§ 85 a Abs. 2 Z. 2 in der derzeit geltenden Form 
beseitigt. . ' 

Während im Marken- und Musterrecht gegen 
die gänzliche Abschaffung des Wiedereinset-. 
zungsverbotes keine Bedenken bestehen, ist bei 
Patentanmeldungen zu berücksichtigen, daß im 
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Patent
anmeldung das V orprüfungsverfahren abge
schlossen ist und die Offentlichkeit von' der ge
prüften Patentanmeldung Kenntnis erlangt. Es 
erscheint somit geboten, die Möglichkeit . der 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand mit dem 
Tage der Bekanntmachung zu begrenzen. Da 
auch der Anmelder bis zur Auslegung genügend 
Gelegenheit hatte, allfällige Unstimmigkeiten zu 
bereinigen, bedeutet für ihn diese Einschränkung 
kein wesentliches Erschwernis. 

Durch die Bestimmung, daß der Wieder
einsetzungsantrag noch vor dem Tag der' Be
kanntmachung im Patentamt eingelangt sein 
muß, wird eine Ausnahme von den Bestimmun-

gen des § 31 c Abs. 4 Patentgesetz 1950 ge-. 
~chaffen, nach welchen im allgemeinen die Tage 
des Postenlaufes in die Fristen nicht einzurechnen 
sind. 

Schließlich wurde ausdrücklich bestimmt, daß, 
allfällig gefaßte Bekanntmachungs- oder Zurück~ 
weisungs beschlüsse durch die Wiedereinsetzung~ 
aufg~h0ben werden. 

Zu Art. I Z. 12 und Art. IX. 
Die Erfahrungen der Praxis haben gelehrt, daß 

mit der absoluten Frist des § 85 c Abs. 1 bzw. 
des § 3 Abs. 1 des Wiedereinsetzungsgesetzes im 
Ausmaß von sechs Monaten oft nicht das Aus-· 
langen gefunden werden konnte. Es wurde daher 
die Frist auf zwölf Monate verlängert. . 

Zu Art. 11, Art. III Z. 1 und Art. VZ. 1. 

Die J3estimmung des § 1 Abs. 3 des Patent,..' 
anwaltsgesetzes 1950, BGBL Nr. 128, wonach 
das Bundesministerium für Handel und Wieder.
aufbau durch eine im Bundesgesetzblatt zu ver
lautbarende KundmadlUng "mit bindender Wir
kung für Gerichte und Verwaltungsbehörden" 
feststellen kann, ob eine die Patentanwäl~e oacr 
die zur Vertretung beim Patentamt befugten 
Ziviltechniker betreffende Vorsduift als fort
bestehend oder als aufgehoben zu betrachten ist, 
hat zu Bedenken hinsichtlich ihrer Verfassungs
mäßigkeit Anlaß gegeben, weil es fraglich ist, ob 
ein einfaches Bundesgesetz eine solche Wirkung 
auch für Gerichte aussprechen kann. Um allen 
derartigen Bedenken die Grundlage zu nehmen 
und da eine Notwendigkeit der Beibehaltung 
nidlt besteht, wurde die ganze Bestimmung ge
strichen. Demzufolge wurden auch die analogen 
Bestimmungen des § 2 Abs. 3 Patent~ÜG. 1950 
und des § 2 Abs. 3 Marken-ÜG., BGBL Nr. 125/ 
1947, gestrichen. In diesem Zusammenhang wird 
bemerkt, daß von der Ermächtigung dieser Be
stimmungen bisher niemals Gebrauch gemacht 
wurde~' 

Zu Art. III Z. 2 und Art. V Z. 3. 

Die Abänderungen 'waren zur textlichen über
einstimmung mit den bezüglichen Bestimmungen 
des Patentgesetzes bzw. des Wiedereinsetzungs
gesetzes erforderlich' (siehe auch erläuternde Be-' 
merkungen zU' Art. I Z. 12).' 

Zu Art. III Z. 3. 

§ 14 Abs. 2 Z. 1 des PatentsdlUtz-über
leitungsgesetzes 1950 unterscheidet bei der Frist 
für die Abgabe der Prioritätserklärung, ob eine 
Anmeldung bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 
bewirkt word'en ist oder erst nach Inkrafttreten. 
Im ersten Fall endet die Frist zur Abgabe der 
Prioritätserklärung mit dem Ende der so
genannten Ediktalfrist (das heißt also mit dem 
Zeitpunkt, bis zu welchem Anträge nad1§ 6 
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Abs. 1, § 7 Abs. 1) und § 8 Abs. 1 und 2 zu-
lässig sind). , 

Bei den Anmeldungen, die nach dem Inkraft
treten des Patent-ÜG.(19. Juli 1947) einge
bracht wurden, ist die Frist für die Prioritäts
erklärung mit sechs Monaten mich dem Tag der 
Anmeldung begrenzt. Diese Bestimmung erweist 
sich in manchen Fällen als eine Här.te, da bei 
verschiedenen Anmeldungen eine Prioritäts
erklärung deshalb nicht abgegeben wurde, weil 
die Beanspruchung einer Priorität nach der da
maligen Lage aussichtslos schieIl. Inzwischen hat 
die Situation aber insofern sich geändert, als 
nunmehr 'in vielen Fällen die Möglichkeit zur 
Beanspruchung einer Priorität besteht, in denen 
sie seinerzeit nicht gegeben war. Hier ergibt sich 
nun die Situation, daß der Anmelder zwar 
materiell berechtigt wäre; ein Prioritätsrecht in 
Anspruch zu nehmen, dies aber aus dem for
malen Grund nicht tun kann, weil er die Frist 
für die Abgabe der Prioritätserklärung versäumt 
hat. 

Diesem Zustand soll die vorgeschlagene Ände
rung abhelfen, indem. die Frist bei Vorliegen 
der Gegenseitigkeit verlängert wird; das Bundes
ministerium für Handel und Wiederaufbau hat 
durch Kundmachung festzustellen, gegenüber 
welchen Staaten und in welchem Ausmaß die 
Gegenseitigke'it gegeben ist. Aus Gründen der 
Einheitlidlkeit ist vorgesehen, daß die Frist für 
die Prioritätserklärung jedoch nicht über das 
Ende der Ediktalfrist hinausgehen kann. 

Zu Art. III Z. 4 und 5. 

§ 15 des Patentsd1utz-überleitungsgesetzes 
1950 bestimmt, daß bei Wiederherstellung von 
verfallenen gewerblichen, Schutzremten den
jenigen, die den Gegenstand in gutem Glauben 
in Benützung genommen oder die zu solcher Be
nützung erforderlichen Anstalten getroffen 
haben (Zwischenbenützer), die Rechte eines Vor
benützers gemäß § 9 des österreichismen Patent
gesetzes 1950 zustehen, das heißt, daß sie befugt 
sind, das Schutzrecht . im bisherigen Umfang 
weiterhin auszunützen, und daß sie von dem In
haber des Schutzrechtes eine urkundliche An
erkennung der Befugnis verlangen können. 

Eine Entschädigungspflicht des Zwischen
benützers ist im Gesetz nicht zwingend vor
geschrieben, doch k a n ri das Patentamt zur 
Vermeidung von Härten' über Antrag das Recht 
der Weiterbenützung mit der Zahlung einer 
Lizenz an den Inhaber des wiederhergestellten 
Rechtes verbinden. Die Höhe der Entschädi
gung sowie die sonstigen Bedingungen der Be
nützung sind hiebei mit Rücksicht auf die Um
stände des Falles festzusetzen. Ausländer sind, 
unabhängig davon, ob der betreffende Staat 
österreichischen Staatsangehörigen Gegenrecht 
gewährt oder nicht, in dieser Beziehung den In
ländern gleichgestellt. 

7 

Eine ähnlime Regelung enthalten die Art. 6 
und 7 des schweizerischen Bundesratsbesmlusses, 
betreffend außerordentliche Maßnah~en auf dem 
Gebiet. des gewerblichen Rechtssd1Utzes vom 
28. März 1947, jedoch mit dem Unterschied, daß! 
die Zahlung einer Entschädigung zwingend vor
geschrieben ist. Die Entschädigung wird für im 
Ausland niedergelassene Ausländer aber nur 
dann gewährt, wenn der Staat, dem sie ange
hören, oder in dem sie eine wirklime Nieder
lassung haben, den Angehörigen der Schweiz 
Gegenrecht gewährt. 

Da § 15 Patent-ÜG. 1950 die Zuerkennung 
einer Entschädigung nicht zwingend vorschreibt, 
erachtet die Schweiz' das Gegenrecht als nicht 
gegeben. Dies bringt für österreicher den Nam
teil, daß sie bei Zwischenbenützung von wieder
auflebenden Smutzrechten in der Schweiz vom 
Zwischenbenützer keine Entschädigung erhalten 
können. Durch die 'Änderung wird die Ent
smädigungspflimt im Gesetze zwingend vor
geschrieben. Damit ist das Gegenrecht im Ver
hältnis zur Schweiz hergestellt. Die Bestimmung 
der Höhe der Entschädigung steht nam wie vor 
im freien Ermessen des Patentamtes. 

Da durch die Neufassung des § 15 Abs. 3 ein 
, Ans p ru c h auf Vergütung für das Recht der 
Weiterbenützung festgelegt wird, erscheint es 
billig, diese Bestimmung zugunsten von Aus
ländern nur bei Vorliegen der Gegenseitigkeit 
anzuwenden. 

Zu Art. III Z. 6. 

Der § 18 Abs. 4 des Patentsmutz-überleitungs
gesetzes 1950 schließt die Rückzahlung der mit 
dem Antrag gemäß § 6 Abs. 1 Z. 1 Patent-ÜG. 
19'50 zu entrichtenden Gebühren grundsätzlim 
aus. Die Erfahrung hat nun gelehrt, daß wieder
holt die nadl § 6 Abs. 1 Z. 1 Patcnt-ÜG. 1950 
gestellten Anträge wegen formaler Mängel 
zurückgewiesen werden müssen, wodurm zu
folge der zwingenden Bestimmung des § 18 
Abs. 4 die Antragsgebühr verfällt. Die Antrags
gebühr wurde aber in Höhe ,der Jahresgebühren 
1945 bis 1947 festgesetzt, weil durczh den Antrag 
nachträglid1 ein Patentschutz ,für diese Zeit 
gesetzlich festgelegt und das Patent rückwirkend 
alsösterreichismes Patent festgestellt wird. Im 
Fall der Abweisung des Antrages bedeutet das 
Verbot der Rückzahlung für den Antragsteller 
somit eine unbillige Härte, da trotz Zahlung der 
Antragsgebühr in Höhe der Jahresgebühren (für 
das halbe Jahr 1945 und die Jahre 1946 und 
1947) ein Schutz für diese Zeit nicht gewährt 
wird. Diese Härte. wird um so größer, als es 
sich vielfach um Patente mit schon längerer 
Laufdauer 'handelt, für welche die Jahres
gebühren der obenangeführten Jaht;e bereits eine 
beträchtlime Höhe erreicht haben. Es ist daher 
aus Billigkeitsgründen notwendig, die Bestim
mung des § 18. Abs. 4 in der Weise abzuändern, 
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daß dem Patentamt die Möglichkeit eingeräumt' Nr. 50/1948, wurden die Obergrenze~ für '!er
wird, in jedem einzelnen Fall über die Rück- waltungsstrafen auf das Doppelte erhoht. Dieses 
zahlung der Antragsgebühr na<h billigem Er- Bundesgesetz findet aber mit Rücksicht dara~f, 
messen zu entscheiden. Da diese Entscheidung daß die Obergrenzen der Verwaltungsstrafen'lm 
gleichzeitig mit der Entscheidung über den An· Markenschutzgesetz im Jahre 1947 neu fest
trag nach § 6 Abs. 1 Z. 1 zu erfolgen haben gesetzt wurden, keine Anwendung; .EbeIlso 
wird, steht dem Antragsteller gemäß § 23 wurden die Obergrenzen der vom Gencht zu 
Patent-ÜG. 1950 bzw. § 39 Patentgesetz 1950 verhängenden Strafen durch Art. 1 der II. Straf
die Beschwerde an die Besdlwerdeabteilung des gesetznovelle1947, BGBl. Nr. 243, auf das 
Patentamtes zu. Doppelte erhöht. Auch \diese Erhöhung kann in-

Zu Art. IV Z. 1 bis 4 und 6. 

Jene 
Marke 
rechtes 
taxativ 

Zeidlen, die von der Registrierung als 
und von der Erwerbung eines Allein
ausgeschlossen sind, sind im § 3 Abs. 1 
aufgezählt. 

folge der Neufestsetzung der ..,:ltrafsätze im 
Jahre 1947 nicht angewendet werden. Dadurch 
ist der Zweck der 1I. Strafgesetznovelle 1947, die 
Strafsätze entsprechend der inzwischen ein
getretenen Währungsentwertung auf annähernd 
gleicher Höhe zu halten, vereitelt worden. Der 
Entwurf setzt daher die Obergrenzen der Ver
waltun&s- und Gerichtsstrafen neu fest. Das Bundesmipisterium für soziale Verwal

tung hat nunm~hr den Antrag gestellt, das 
Zeichen der Weltgesundheitsorganisation, der Zu Art. IV Z. 7,9, 10, 16, 17 und 19. 
a~ch. Österreich angehört, ebenfal.ls vor .der Re- § 11 b schrieb die Anwendung der Vorschrif
glstnerung als Marke durch hlezu mcht be- I ten des Patentgesetzes über die Berechnung von 
rechtigte Anmelder zu schützen und die Be- Fristen auch für die Angelegenheiten des 
nützung des Zeichens allein den Mitgliedern der Markenschutzes vor. Die §§ 15 Abs. 2 und 16 
\'Veltgesundheitsorganisation zu sicheni. Mit Abs. 4 enthielten Vorschriften über die Art der 
R~cksicht darauf, da~ auch nodl f~r andere Einzahlung der im Markenschutzgesetz fest
~elchen, z:. B .. das .Zelchen der Veremten Na- gesetzten Gebühren. Aus Gründen der' über
nonen, spaterhm em solcher Schutz angestrebt sichtlichkeit wird nunmehr die Anwendung der 
~v~rden könnte, erschien es. nicht :un~ich, ~as §§ 31 abis 31 d Patentgesetz 1950 in Angelegen
Zeichen der Weltgesundhe1tsorgamsatlon 1m, heit des Markenschutzes durch § 221 vor
§ .3 Abs. 1 name~tl.ich. anzuf~.hren; vielmehr geschrieben, der eine Aufzählung aller jener Be
wI:d das Bundesm~.ll1st.enu~ fur Handel und stimmungen des Patentgesetzes enthält, welche 
~lederauf~auermac!lt1gt, ~m .Verordnungsweg für Markenangelegenheiten Anwendung zu fi~
fur den ElGzelfalL em Reglstnerungsverbot zu den haben. Außerdem ist es zweckmäßig, die 
e~las~en. Zu~' Kenntlichma.chu,ng des Zeiche?,s, Einzahlung aller beim Patentamt zu entridlten
fu~welches em solches Reg1stnerungsverbot gdt, den Gebühren, seien es nun Patent- o.der 
;rurde verfügt, daß jene Zeichen, die nicht n~r Markengebühren, nach einheitlichen Gesichts-
1~ Zah!en,. Buchstaben oder Worten, .sondern III punkten zu regeln. Im § 22 I wird daher ,auch 
emer b1ldhchen Darstellung bestehen, m der Ver- die Anwendung des § 116 a Patentge,etz 1950 
ordnung bildlich wiedergegeben werden müssen. für Markenangclegenheiten vorgeschrieben. 

Da es sich im § 3 Abs. 1 Z. 1 nur um einen Danach ist die Art der Einzahlung a 11 e t im 
Ausschluß von der Registrierung handelt, sind Wirkungsbereich des Patent~m~es zu entrichten
im Zeitpunkt des lnkrafttretens einer Verord- den Gebühren - nicht nur der Patentgebüh
nung nad1 lit .. d bereits registrierte Marken hie- ren,- durch Verordnung zu bestimmen. Eine 
von nicht berührt. solche Verordnung besteht seit dem Jahr 1913 

Die §§ 4, 4 a und 4 b werden entsprechend 
der im § 3 Abs. 1 Z. 1 unter lit. daufgenom
menen 'Bestimmung ergänzt. 

Zu Art. IV Z. 5 und 20 bis 22. 

Durch das Markenschutz-überleitungsgesetz 
wurden die Höchstgrenzen der Verwaltungs
strafen (§ 4 a Abs. 3, § 31). der' gerichtlichen 
Strafe (§ 23 Abs. 1) und der Geldbuße (§ 27 
Abs. 3} neu festgesetzt. Der Zweck dieser Neu
festsetzung war, zu verhindern, daß die Hömst
grenzen auf Grund der inzwischen erfolgten 
Währungsoperationen (3 Altschillinge = 
2 RM =2 Neuschillinge) sich iluf zwei Drittel 
erniedrigen. Durch das Bundesgesetz, BGBl. 

(BGBl. Nr. 393/1923). Die Anführung des 
§ , 116 a' Patentgesetz 1950 im § 22 I hat daher 
materiell keine Bedeutung. 

Aus Gründen der übersidnlichkeit empfiehlt 
es sidl auch, die bisher im § 22 j Abs. 2 ent
haltene Bestimmung über die Rezipierung von 
§ 116 Abs. 3 und 4 in den § 221 zu übernehmen. 

Durch die Wiederverlautbarungdes Patent
gesetzes (Patentgesetz 1950, BGBI. NI'. 128) 
wurden die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
vom 20. Februar 1924, BGBI. Nr. 56, über die 
Wiedereinsetzung in den' vorigen Stand auf d(,:m 
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes als 
§§ 85 abis 85 h, in das Patentgesetz eingebaut, 
soweit sie sich auf Patentangelenheiten 
beziehen. Das Bundesgesetz, BGBl. Nr. 56/1924, 
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besteht jedoch, soweit es sich auf M a r k e n 
und Mus t er bezieht, als gesondertes Gesetz 
unverändert weiter. Dadurch, daß die §§ 85 abis 
85 h nicht unter den als sinngemäß anzuwenden
den Bestimmungen des Patentgesetzes auf
gezählt sind, ist zum Ausdruck gebracht, daß 
diese Bestimmungen in Angelegenheiten des 
Markenschutzes nicht sinngemäß Anwendung zu 
finden haben. Eine solche sinngemäße An
wendung ist auch überflüssig, da die entsprechen
den Bestimmungen des Bundesgesetzes, BGBL 
Nr. 56/1924, in Markenangelegenheiten u n
mit tel b- a r auf Grund dieses Gesetzes anzu
wenden sind. 

Schließlich konnte § 22 lAbs. 3 entfallen, da 
er nur die sinngemäße Anwendung des § 47 
Patentgesetz auf die Zustellungen in Angelegen
heiten des Markenschutzes vorschrieb. § 47 
Patentgesetz enthält jedoch keine anderen Be
stimmungen, als solche über die Zustellung und 
wird ohnedies durch § 22 lAbs. 1 für die Ange
legenheiten des Markenschutzes rezipiert. 

Zu Art. IV Z. 8. 
Die Anderung bezweckt lediglich die Aus

merzung einer heute ungebräuchlichen ,Diktion. . ' 

Zu Art. IV Z. 11 und 12. 
Nach dem bisherigen § 18 Abs. 4 Marken

schutzgesetz wird jede Marke einer Prüfung in 
der Richtung unterzogen, ob sie mit einer für 
dieselben oder, für gleichartige Waren früher 
registrierten, noch zi::t Recht bestehenden Marke 
gleich oder ähnlich ist. Diese sogenannte Ahn
lichkeitsprüfung von Marken ist gemäß § 4 
,Abs. 1 Z. 1 Markenschutz-überleitungsgesetz, 
BGBl. Nr. 125/1947, mit Rücksicht auf die Ein
tragung von Marken mit ihrem alten Rang in 
das neue österreichische Markenregister (§ 6 
Marken-ÜG.) derzeit sistiert. Da die Frist zur 
Antragstellung nach § 6 Marken-ÜG. gemäß 
Verordnung vom 9. November 1950, BßBl. 
Nr. 233, am 30. Juni 1951 enden wird, kann 

,nach diesem Zeitpunkt an die Wiedereinführung 
der Ahnlichkeitsprüfung' geschritten werden. 
Von der überwiegenden Mehrheit der Marken~ 
anmelderwird die Wiedereinführung der Ahn
lichkeitsprüfung dringend gefordert, weil es nach 
dem gegenwärtigen Zustand den interessierten 
Kreisen nur möglich ist, bei Durchführung einer 
langwierigen Nachforschung ein im übrigen 
keineswegs sicheres Bild über ältere Marken
rechte Dritter zu erlangen. 

Nach § 18 Abs: 4 folgt die Ahnlichkeits
prüfung der Registrierung der Marke n ach. 
Erst nach der Registrierung wird der Inhaber 
der jüngeren Marke von dem Bestehen von 
gleichen oder ähnlichen Marken verständigt. 
Gleichzeitig werden die Inhaber der älteren 
Marken benachrichtigt, wobei es den Berech-' 
tigten überlassen, bleibt, nach ihrem Ermessen 
Anträge hinsichtlich der jüngeren Marke zu' 

9 

stellen. Diese Praxis hat zweifellos den Nachteil, 
daß vom Patentamt häufig Marken registriert 
werden müssen, die - obwohl amtsbekannt -
ältere Markenrechte verletzen, weil '~ie mit einer 
für dieselben oder für 'gleichartige Waren früher 
registrierten, noch zu Recht bestehenden Marke 
gleich oder ähnlich sind. Weite Wirtschaftskreise 
verurteilten solche zwecklose Registrierungen 
aus wirtschaftlichen und rechdichen Gründen. 

Es wurde daher der Wunsch laut, dieses in 
Österreich geltende, gegenwärtig sistierte System 
der Ahnlichkeitsprüfung durch das Wider
spruchsverfahren, wie e's im deutschen Waren
zeichengesetz vorgesehen ist, zu ersetzen. Im 
Gegensatz zum österreichischen System wird 
beim Widerspruchsverfahren der Inhaber der 
verwechslungsfähig ähnlichen, älteren Marke von 
der Anmeldung - also noch vor der Regi
strierung derselben - verständigt. Es wird die
sem überlassen, innerhalb einer bestimmten Frist 
gegen die Registrierung Widerspruch zu erheben. 
Die jüngere Marke wird eingetragen, wenn alle 
anhängigen Widerspruchsverfahren negativ et-
ledigt sind. '. 

Auch dieses Verfahren hat aber gewisse Män
gel: Da auch nach durchgeführtem Widerspruchs
verfahren der Inhaber der älteren Marke unter 
gewissen Voraussetzungen durch eine Löschungs
klage die Löschung der jüngeren Marke erwirken 
kann, ist auch hier der Rechtsbestand der ein
getragenen Marke nicht gewährleistet. Gegen 
die Einführung des Widerspruchsverfahrens 
spricht auch der Umstand, daß die Eintragung 
der Marke dadurch wesentlich verzögert WIrd. 
Schließlich wird erfahrungsgemäß wegen der 
verhältnismäßig geringen Kosten auch dann 
Widerspruch erhoben, wenn dies sachlich nicht 
begründet ist, wodurch überflüssige Mehrarbeit 
und erhöhter Verwaltungsaufwand entstehen. 

Aus diesen Gründen wurde von der Einfüh
rung dieses Verfahrens abgesehen. 

Der Entwurf versucht die zweifellos bei dem 
geltenden, gegenwärtig sistierten System . der 
Ahnlichkeitsprüfung bestehenden Nachteile zu 
beseitigen, dabei aber auch die Mängel, des 
Widerspruchsverfahrens zu vermeiden. Die Ahn
lichkeitsprüfung soll grundsätzlich noch vor 
der Registrierung durchgeführt werden. Wenn 
gleiche oder ähnliche Marken mit älterem Rang 
gefunden werden" so wird zunächst nur der 
Anmelder der jüngeren Marke davon verstän
digt, damit er noch vor der Registrierung und 
bevor er allenfalls für die Durchsetzung der 
Marke große Investitionen gemacht hat, von der 
Registri\erung der Marke Abstand nehmen bzw. 
das Warenverzeichnis entsprechend einschränken 
kann. Tut er dies nicht, wird die Marke regi
striert und erst dann erfolgt eine Verständigung 
der Besitzer von älteren Rechten. 

Demnach wurde § 18 Abs. 2 abgeändert und 
die Bestimmung des § 18 Abs. 3, die in diesem 
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Zusammenhang ihre Bedeutung verliert,auf
gehoben. An Stelle der Abs. 4 und 5 treten die 
neuen §§ 18 a, 18 bund 18 c. Die §§ 18 a u?-d 
18 c regeln die ÄhnliChkeitsprüfung nach den 
obenerwähnten Gesichtspunkten, während im 
§1'8 b die Einzahlung der Druckkostengebühr 
für die Veröffentlichung der Marke im Marken
anzeiger geregelt wird. 

Zu Art. IV Z. 13. 

Die Bestimmung des § 21 Abs. 1 lit. d ist 
heute gegenstandslos. Sie erhielt ihre Fassung 
durch die Markenschutznovelle 1934, durch 
welche für den § 18 Abs. 1 folgender Wortlaut 
eingeführt worden war: "Die von der Kammer 
für Handel, Gewerbe und Industrie vollzogene 
Registrierung einer Marke unterliegt ~on Amts 
wegen einer Prüfung durch das Patentamt." 
§ 21 Abs. 1 lit. d bezog sich daher auf amts
wegige Entscheidungen über die Registrierung 
v;onMarken, welche von der Handelskammer 
vorgenommen worden waren. Heute wird die 
Registrierbarkeit der Marke aber vom Patent
amt selbst festgestellt und darüber durch Be
sdiluß entschieden (§ 18 bis 18 c). Die Bestim-

'mung war daher aufzuheben. 

Zu Art: IV Z. 14 und 15: 

Die bisherige Fassung des§ 22 behandelt die 
Löschungsanträge durch Inhaber gleicher oder 
ähnlicher älterer Marken und stellt dabei als 
Kriterium die frühere R e gis tri e run g der 
Marke auf. Diese Tatsame ist daraus zu erklären, 
daß bis 1938 die Marke unmittelbar bei der 
überreichung von der Kammer registriert 
wurde,daß also Priorität und Tag der Registrie
rung zeitlich zusammenfielen. Seit der Ein
führung des Anmeldeprinzips im Jahre 1947 ist 
dies aber nicht mehr der Fall. Die Marke wird 
vielmehr erst geraume Zeit nach der Anmeldung 
registriert, da zwischen Anmeldung und Regi-, 
strierung die Gesetzmäßigkeitsprüfung und -
nachdem vorliegenden Entwurf - auch noch 
die Ähnlichkeitsprüfung durchgeführt werden 
muß. Vom Tag der Registrierung läuft ,die 
Schutzdauer der Marke, die Priorität kommt der 
Marke aber bereits vom Tag der Anmeldung zu 
(§ 19). Für die Löschungsklage aus dem Titel des 
älteren Rechtsbesitzes muß aber naturgemäß die 

, Priorität maßgebend sein. Es wurde' daher das 
Wort "registriert" durch das Wort "angemeldet" 
ersetzt. 

Aus analogen Beweggründen wurde im § 22 d 
das Wort "Einreichung" durch das Wort "Regi
strierung" ersetzt; dort wird von der rückwirken
den Kraft der Löschungserkenntnisse gesprochen. 
Da der Schutz ·der Marke aber, wie oben ausge
führt, nicht schon mit der "Einreichung" son
der.n ,erst 'mit der "Registrierung" beginnt, war 
die Änderung, nötig. 

Zu Art. IV Z. 18. 

Nach § 221 Abs. 2 ist die Einstellung eines 
Löschungsverfahrens möglich, wenn der Be
klagte auf das Schutzrechtverzichtet und der 
Kläger mit der Einstellung einverstanden ist. 
Andernfalls muß trotZ des Verzichtes auf das 
Schutzrecht das streitige Verfahren weiq:r durch
geführt werden. Dies ~at seihen Grund. darin, 
daß der Verzicht auf eme Marke erst mlt dem 
Augenblick des Einlangensder Verzichterklärung 
wirksam wird, während ein Erkenntnis auf 
Löschung gemäß § 22 d auf den Tag der Regi
strierung zurückwirkt. Es kommt nun vor, .daß 
der Beklagte auch mit einer Löschung semer 
Markeex' tunceinverstanden wäre. Nach den 
bestehenden Verfahrensvorschriften gibt es aber 
keine Mqglichkeit, das Verfahren auf Grund 
dieses Anerkenntnisses einzustellen. Vielmehr 
muß auch wenn das Anerkenntnis bereits vor , . . 
der mündlichen Verhandlung erfolgt 1st, eme 
Verhandlung noch durchgeführt. und dann mit 
Erkenntnis in der Sache entschieden werden. 
Dadurch eiltstehen dem Beklagten überflüssige 
'Kosten und dem Patentamt zweckloser Verwal
tungsaufwand. Es wird daher bestimmt, daß in 
derartigen FälJen eine mündliche Verhandluz:g 
nicht durchgeführt werden muß, wenn es dle 
Nichtigkeitsabteilung nicht für erforderlich er
achtet. Dessen ungeachtet hat aber die Nichtig
keitsabeilung von Amts wegen zu beurteilen, cib 
einer der gesetzlichenL'öschungsgründe gegeben 
ist. Bei Entfall einer mündlichen Verhandlung 
ist auch die Verkündung der Entscheidung nicht 
.möglich. Die Nichtigkeitsabteilung wird daher 
ohne Verkündung der Entscheidung unmittelbar 
deren schriftliche Ausfertigung den Parteien zu
zustellen h'aben. 

Zu Art. IV Z. 23. 

§ 32 Abs. 3 Markenschutzgesetz verfügt im 
Sinne der Haager Fassung des Pariser Unions
vertrages, daß, nicht nur bei der Anmeldung, 
sondern auch bei der Erneuerung der Registrie
rung einer ausländischen Marke der Nachweis 
über die Eintragung im Ursprungsland zu er
bringen ist. Durch lit. D des Art. 6 des Pa
riser Unionsvertrages in, der für 'österreich ver
bindlichen Londoner Fassung wird aber be
stimmt, daß eine Marke, .die in einem anderen 
Unions land , vorschriftsmäßig registriert . wurde -
sofern sie der inneren Gesetzgebung des 'Ein
fuhrlandes entspricht - vom Tag ihrer Re
gistrierung an von der M~rke im Ursprungs
land unabhängig ist. 

Durch diese Bestimmung ist österre~ch v.er
pflichtet, .bezüglich der Angehörigen von Staaten, 
die .der .Londoner Fassung :beigetreten sind, von 
dem Erfordernis der Beibringung eines Nach
weises über die ordnungsmäßige Registrierung 
im Ur~p~ungsland .bei der Erneuerung yon Mar
ken abzusehen. Da aber übel'ihaupt die Rechts-
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entwicklung in der Richtung geht, das Prin
zip der- Akzessorietät im Markenrech~ auf
zugeben, wird nach dem Entwurf von diesem 
Erfordernis' generell, also auch gegenüber den 
Angehörigen anderer Staaten, abgesehen. 

Zu Art. V Z. 2. 

Infolge der Aufspaltung des § 18 Marken
schutzgesetz auf die §§ 18, 18 a und 18 c war 
es notwendig, die Bezugnahme im Klammeraus
druck des § 4 Abs. 1 Z. 1 Marken-OG. in ent
sprechender Weise zu ändern. 

Zu Art. V Z. 4: 
Der erste Satz des § 11 Abs. 2 Z. 1 Mar

kenschutzgesetz bestimmt, daß bei Markenan
ineldungen, die nach dem 18. Oktober' 1945 
und· vor der Kundmachung des Marken-OG. 
(18. Juli 1947) erfolgt sind, die Prioritäts
erklärung innerhalb einer Frist von sechs Mo
naten nach der Kundmachung dieses Gesetzes, 
somit bis 18. Jänner 1948, abzugeben ist. Im 
dritten Satz der Z. 1 wird bestimmt, daß bei 
diesen Markenanmeldungen die Frist zur Ab
gabe der Prioritätserklärung in dem im § 8 
Abs. 2 Marken-OG. bestimmten Zeitpunkt, d. i. 
gemäß der inzwischen erlassenen 2. Marken-OV., 
BGBI. Nr. 233/1950, der 30. Juni 1951, endet. 
Die beiden Bestimmungen stehen sohin mitein
ander im Widerspruch, der offenbar auf einen 
Redäktionstehler zurückgeht, der nunmehr be
seitigt werden solL 

Zu Art. V Z. 5 und 6. 
Durch Artikel 4 des Abkommens von Neu

chatel, BGBl. Nr. 190/1948, dem auch öster
reich angehört, wurde für die Erneuerung der 
im internationalen Register eingetragenen Fa
briks- und Handelsmarken eine Nachfrist ge
währt, da die rechtzeitige Erneuerung vor Ab
lauf der Schutzdauer in vielen Fällen infolge der 
Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse nicht mög
lich gewesen wart Die Erneuerung konnte da
nach, auch wenn die Schutzdauer der Marke 
bereits abgelaufen war, bis 30. Juni 1948, vor-

. genommen werden, mit der Wirkung, daß' die 
Erneuerung als rechtzeitig erfolgt betrachtet 
und der Marke dadurch ein kontinuierlicher 
Schutz unter Wahrung der ursprünglichen 
Priorität gewährt wurde. Wenn auch durch 
Art. 4 des Abkommens von Ne-qchatel die durch 
die Kriegs- und Nachkriegsereignisse !eingetre
tenen Folgen für die internationalen Marken zu 
einem Großteil beseitigt worden sind, so reicht 
die Bestimmung für die Erhaltung und Wieder
herstellung der Schutzrechte aus .internationalen 
Marken doch nicht in allen Fällen aus. Es ist 
nämlich eine Reihe von Staaten, die dem' Ma
drider Abkommen, betreffend die internationale 
Registrierung von Fabriks- od~r Handelsmarken 
angehören, dem Abkommen von Neuchhel 
ni<;ht beigetreten. Außerdem war der dort vor-

11 

gesehene Zeitpunkt des 30. Juni 1948 infolge 
der besonders gelagerten Verhältnisse einzelner 
Staaten nicht ausreichend,. um die Erneuerung 
der internationalen Marken bis zu diesem 
Zeitpunkt zu bewirken; Diesem Mangel soll die 
vorliegende Bestimmung abhelfen. Danach wirkt 
die Erneuerung von internationalen Marken 
auch dann auf den Zeitpunkt des Ablaufes der 
normalen Schutzdauer zurück, wenn sie bis zu 
einem bestimmten Termin, der durch Verord
nung festzusetzen ist, nachgeholt wird. In dieser 
Verordnung ist ausdrücklich das Land zu be
zeichnen, für dessen internationale Marken die 
B'Cgünstigung und ihr Ausmaß wirksam wird. 
Die Gewährung der Begünstigung hat aber zur 
Voraussetzung, daß auch dieses Land den in
ternationalen Marken österreichischer Herkunft 
gleiche Vorteile einräumt. Oberdies wird die .. 
Begünstigung jedoch auf jene internationalen 
Marken eingeschränkt, deren Erneuerung zwi
schen dem 1. Juli 1944 und dem 31. De
zember . 1950 hätte erfolgen sollen. Für die 
Wahl dieses Zeitraumes war die Erwägung maß
gebend, daß es für österreicher im letzten 
Kriegsjahr infolge der gestörten Postverbin
dungen vielfach nicht mehr möglich'Yar, die 
Erneuerung der internationalen Marken, die ja 
im Wege des Reichspatentamtes in Berlin durch
zuführen war, rechtzeitig zu bewirken. Ander
seits kann angenommen werden, daß mit Be
ginn des Jahres 1951 die Verhältnisse überall 
bereits soweit konsolidiert waren, daß eine recht
zeitige Erneuerung der Marken möglich war. 
Für eine weitergehende Verordnungsermäch
tigung liegt daher kein Anlaß vor. 

Um im Hinblick auf bereits erlassene Be
~chlüsse, wonach den im § 17 Abs. 1 angeführ
ten internationalen Marken der Schutz nur mit 
dem Zeitpunkt der Erneuerung gewährt wurde, 
eine gleiche Behandlung aller ausländischen Mar
keninhaber zu gewährleisten, sieht der gegen
ständliche Paragraph außerdem die Außerkraft
setzung derartiger Beschlüsse vor. 

Die im Abs. l' vorgesehene Rückwirkung 
hätte an sich zur Folge, daß Handlungen, die 
in der Zeit zwischen dem Ablauf der normalen 
Schutzdauer und der Erneuerung der Marke 
gesetzt wurden, nunmehr als Markeneingriff 
verfolgt werden könnten. Da jedoch solche 
Handlungen keine 'iEingriffe darstellen, ist im 
Abs. 3 eine zivil- und strafrechtliche Verfolgung 
ausgeschlossen. Allfällige Verfolgungen nach den 
Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb 
sind, wenn durch Handlungt:n entsprechende 

_Tatbestände verwirklicht wurden, nicht aus
geschlossen. 

Zu Art. VI. 

Die Patentanwaltschaft sieht in dem bis
herigen Rechtszustand, nach welchem der Pa
tentanwalt in streitigen Markensachen vor der 
ihm adäquaten Behörde von der Vertretung 
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ausgeschlossen ist, eine' Minderung ihres An
sehens und eine Erschwerung ihrer berufs
mäßigen Tätigkeit. Es kann kein Zweifel dar
über bestehen, daß die Patentanwälte nicht nur 
die nötigen Kenntni:sse' besitzen (Markenrecht 
bildet ohne jede' Einschränkung den Gegen
stand derPatentanwaltsprüfung), sondern daß 
sie überdies über reiche Erfahrungen auf diesem 
Gebiete verfügen. Es wird daher dem Wunsch 
derPatentanwaltschaft entsprechend ihre Ver
tretungsbefugnis auch auf die streitigen Marken
angelegenhei ten erweitert. 

Da die Vertretung in den streitigen An
gelegenheiten des Musterschutzes einschließlich 
der Vertretung vor dem Verwaltungsgerichtshof 
auch weiterhin den Rechtsanwälten vorbehalten 
bleiben soll, mußte die 'bisherige Z. 2 unterteilt 
werden. 

'Durch diese Erweiterung der Vertretungs~ 
befu'gnis werden die Interessen der Rechtsanwalt
schaft berührt, die bisher allein zur berufs
mäßigen Vertretung in Markenstreitigkeiten vor 
de~ Patentamt und dem Patentgerichtshof be
fugt war. Durch die angestrebte Novellierung 
soll jedoch die Vertretungsbefugnis der Rechts
anwälte in diesen Fällen nicht aufgehoben wer
den, vielmehr werden die Streit teile die Wahl 
haben, sich en,tweder durch einen Rechtsanwalt 
oder durch einen Patentanwalt vor dem Patent
amt und dem Patentgerichtshof vertreten zu 
lassen. ' 

Zu Art. VII und VIII. 
Die Abänderung des Musterschutzgesetzes er~ 

gab sich aus der neuen Bezeichnung der Kam
mern. Ferner erwies es sich als zweckmäßig, die 
Bestimmung des § 4 der Musterschutzrechts
novelle 1947, BGBI. Nr. 124, über die Errich
tung eines Zentralmusterarchivs in das Muster
schutzgesetz selbst zu übernehmen. Dies ge
schieht durch § 5 a des Entwurfes. 

Zu Art. IX. 
Siehe erläuternde Bemerkungen zu Art. I 

Z.12. 

Zu Art. X. 
Im § 1 Abs. 5 des Unionsbeitrittsgesetzes, 

BGBI. N r. 119i1928, wird bestimmt, daß eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen 
Versäumung der Frist zur Geltendmachung der 
Priorität, zu deren Berichtigung und zur Vor
lage der Prioritäts belege, unzulässig ist. Da diese 
Bestimmung - wie bereits zu Art. I Z. 10 
und 11 ausgeführt - nur auf dem Gebiet des 
Patentrechtes Bedeutung hat, konnte im Hin
blick auf den Einbau der bezüglichen Bestim
mung in den § 85 a Abs. 2 Z. 2 Patentgesetz 
1950, der bisherige § 1 Abs. 5 des U nionsbei
tritts gesetzes entfallen. 

Zu Art. XI. 
Dieser Attike1'regelt den Vollzug des Bundes

gesetzes. 
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